
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/4/23 8Ob27/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1981

Norm

ABGB §1304 BIIb

StVO §11 Abs1

StVO §11 Abs2

StVO §18 Abs1

Rechtssatz

Eine Verschuldensteilung 3 : 1 zu Lasten des Personenkraftwagen - Lenkers, der erst unmittelbar vor dem

Linkseinbiegen in Hauszufahrt die Änderung der Fahrtrichtung anzeigt und den nachkommenden Personenkraftwagen

übersieht, dessen Lenker den erforderlichen Tiefenabstand unterschreitet, erscheint jedenfalls nicht zum Nachteil des

Linkseinbiegers.
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Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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